
Landkreis Peine
Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
12. Sitzung des Kreistages des Landkreises Peine

Sitzungstermin: Mittwoch, 06.03.2024, 17:30 Uhr

Raum, Ort: Aula des Ratsgymnasiums, Burgstraße 2, 31224 Peine

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und 

der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 20.12.2023
4. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
5. Benennung einer Schülervertreterin/eines Schülervertreters im Ausschuss 

für Bildung, Kultur und Sport
2024/001

6. Änderung der Besetzung des Jugendhilfeausschusses 2024/011

7. Änderung der Besetzung des Jugendhilfeausschusses 2024/017

8. Benennung der Vertreterinnen bzw. Vertreter in den Vorstand des 
Kulturrings für Stadt und Landkreis Peine e.V.

2024/025

9. Kreisfeuerwehr:
Ernennung des stellvertretenden Abschnittsleiters Ost im Landkreis Peine

2024/009

10. Rettungsdienst: Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern 2024/012

11. Rettungsdienst: Erlass einer Gebührensatzung 2024/014

12. Prüfung der Rechnungs- und Kassengeschäfte des Kommunalen 
Arbeitgeberverbandes Niedersachsen e.V. (KAV Niedersachsen)

2024/010

13. Beitritt zum Verein Wasserstoff Campus Salzgitter e.V. 2024/030

14. Trierer Erklärung des Deutschen Städtetages 2024/031

15. Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen
Sachspende für das Julius-Spiegelberg-Gymnasium Vechelde

2024/023

16. Bericht des Landrates
17. Anfragen und Anregungen



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Schule, Kultur, Sport

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2024/001

öffentlich

03.01.2024

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung) 29.02.2024 Ö

Kreisausschuss (Vorberatung) 06.03.2024 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 06.03.2024 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 0 €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Benennung einer Schülervertreterin/eines Schülervertreters im 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Beschlussvorschlag:
Als Schülervertreterin/Schülervertreter für den allgemeinbildenden Bereich im Ausschuss für 
Bildung, Kultur und Sport wird

Herr Steve Kolwe
als dessen Stellvertreter Herr Mohammed Osman

für den berufsbildenden Bereich
Frau Kathrin Hoffmeister

benannt.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Auf seiner Sitzung am 29.11.2023 hat der Kreisschülerrat des Landkreises Peine die 
Vertreterinnen und Vertreter für den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport gewählt.

Der Kreistag wird gebeten, die neuen Schülervertretungen gemäß § 110 NSchG zu 
benennen.

Ziele / Wirkungen:
entfällt



Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen
-



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Jugendamt

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2024/011

öffentlich

29.01.2024

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 06.03.2024 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 06.03.2024 Ö

Im Budget enthalten: --- Kosten (Betrag in €): --- €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Änderung der Besetzung des Jugendhilfeausschusses
Beschlussvorschlag:
Frau Bettina Mai wird als stimmberechtigtes Mitglied für den Jugendhilfeausschuss benannt. 
Frau Ruzanna Srapyan wird als Stellvertretung für Frau Bettina Mai benannt.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Frau Dorit Lonnemann ist von der KAG Peine als stimmberechtigtes Mitglied für den 
Jugendhilfeausschuss nach § 4 Nds. AG SGB VIII benannt worden.
Frau Dorit Lonnemann hat ihr Amt niedergelegt.
Als Nachfolge wurde seitens des KAG Peine Frau Bettina Mai vorgeschlagen. Frau Bettina 
Mai hat sich bereit erklärt das Amt zu übernehmen. Die Stellvertretung von Frau Bettina Mai 
wird Frau Ruzanna Srapyan übernehmen. Frau Ruzanna Srapyan hat sich bereit erklärt die 
Stellvertretung zu übernehmen. 

Ziele / Wirkungen:
Eine kontinuierliche Besetzung mit Sachverständigen im Jugendhilfeausschuss wird
sichergestellt.
Schlussfolgerung:
Eine Nachfolgeregelung zur Besetzung kann getroffen werden.

Anlagen
---



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Jugendamt

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2024/017

öffentlich

31.01.2024

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 06.03.2024 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 06.03.2024 Ö

Im Budget enthalten: --- Kosten (Betrag in €): --- €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Änderung der Besetzung des Jugendhilfeausschusses
Beschlussvorschlag:
Herr Thorben Lais wird als beratendes Mitglied für den Jugendhilfeausschuss benannt.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Frau Bianca Wingenbach ist vom ev.-luth. Kirchenkreis Peine als beratendes Mitglied für 
den Jugendhilfeausschuss nach § 4 Nds. AG SGB VIII benannt worden.
Frau Bianca Wingenbach hat ihr Amt niedergelegt.

Als Nachfolge wurde seitens des ev.-luth. Kirchenkreis Peine Herr Thorben Lais  
vorgeschlagen. Herr Thorben Lais hat sich bereit erklärt das Amt zu übernehmen.

Ziele / Wirkungen:
Eine kontinuierliche Besetzung mit Sachverständigen im Jugendhilfeausschuss wird 
sichergestellt.

Ressourceneinsatz:
Entfällt

Schlussfolgerung:
Eine Nachfolgeregelung zur Besetzung kann getroffen werden.

Anlagen
---



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Schule, Kultur, Sport

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2024/025

öffentlich

09.02.2024

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung) 29.02.2024 Ö

Kreisausschuss (Vorberatung) 06.03.2024 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 06.03.2024 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 0 €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Benennung der Vertreterinnen bzw. Vertreter in den Vorstand des 
Kulturrings für Stadt und Landkreis Peine e.V.
Beschlussvorschlag:
In den Vorstand des Kulturrings für Stadt und Kreis Peine e.V. werden neben dem kraft 
seines Amtes berufenen Landrat Henning Heiß folgende Vertreter berufen.

Gruppe SPD/Grüne: Stefan Wilke als stellvertretender Vorsitzender

Gruppe CDU/FDP: Dr. Christof Klinke als weiteres Vorstandsmitglied

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:

Gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung des Kulturrings für die Stadt und Kreis Peine e.V. ist der 
Landkreis Peine vertreten durch die stellvertretende Vorsitzende bzw. den stellvertretenden 
Vorsitzenden sowie einem weiteren Vorstandsmitglied. Der Landrat gehört kraft seines 
Amtes dem Vorstand ebenfalls an.
Der Vorstand wird gem. § 10 Abs. 6 der Satzung für die Dauer von jeweils zwei Jahren 
bestellt. Somit bleibt der derzeitige Vorstand noch bis zum 31. Mai 2024 im Amt. 

Der Kulturring ist eine Einrichtung für öffentliche Theater- und Konzertveranstaltungen, 
Ausstellungen und Veranstaltungen ähnlicher Art. Mit seinem hochkarätigen Theater, Musik- 
und Kleinkunstprogramm dient er u.a. als bildende Schnittstelle zwischen pädagogischen 
Einrichtungen, Theatereinrichtungen und Künstler/innen. 



Für die Wahl der Vertreter bzw. Vertreterinnen ist folgendes Verfahren durchzuführen:

Es sind neben dem kraft seines Amtes berufenen Landrat Henning Heiß zwei Vertreterinnen 
bzw. Vertreter zu benennen:
Diese werden vom Kreistag gewählt. Für die Verteilung der Vorschläge auf die Parteien und 
Gruppen ist das d`Hondtsche Verfahren anzuwenden. 
Soweit sie nicht dem Kreistag angehören ist jeweils (ggf. einzeln) festzustellen, ob die 
Wahlen aufgrund von persönlichen Eignungen erfolgten.
Bisherige Vertreter: LR Einhaus/Heiß, KTA Stefan Wilke (SPD), weiteres Vorstandsmitglied 
KTA Dr. Klinke (CDU)

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
Finanzmittel sind im Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege des Fachdienstes 19 – (siehe 
Seiten 15, 158 ff. der Beratungsunterlagen) vorhanden. Im Haushalt sind Finanzmittel in 
Höhe von 120.000 € bei Produktsachkonto 28101000.4318730 eingeplant.

Schlussfolgerung:
Mit der Benennung der Vertreter bzw. Vertreterinnen des Kulturrings für Stadt und Landkreis 
Peine unterstützt der Landkreis Peine den Vorstand des Vereins.

Anlagen
Satzung Kulturring



KULTURRING für STADT und KREIS PEINE E.V.

SATZUNG

in der Fassung 
vom 12. Februar 1998
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§1
Name, Rechtsform und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen „Kulturring für Stadt und Kreis Peine e.V.“ und wurde 1947 
gegründet.

(2) Sitz und Gerichtsstand des Vereins ist Peine. Er ist beim Amtsgericht Peine unter der 
Registemummer 448 (Geschäftsnummer 17 VR 448) eingetragen worden.

§2
Geschäftsjahr und Spielzeit

(1) Das Geschäftsjahr des Vereins ist mit dem Kalenderjahr identisch.
(2) Die Spielzeit beginnt am l.Juli eines Jahres und endet am 30. Juni des Folgejahres.

§3
Zwecke, Ziele, Aufgaben

Der Kulturring für Stadt und Kreis Peine e.V. ist eine steuerbegünstigte (gemeinnützige) 
Eimichtung, die das Kulturleben in Stadt und Kreis Peine fördert. Der Verein hat sich zur 
Aufgabe gestellt, nach den Grundsätzen der Freiwilligkeit und unter Ausschluß von 
parteipolitischen, weltanschaulichen und rassischen Gesichtspunkten und unter Bekennung zum 
demokratischen Rechtsstaat als eine unabhängige Einrichtung die Zwecke der

Kultur
zu fördern, insbesondere durch öffentliche Theater- und Konzertveranstaltungen, Ausstellungen 
oder Veranstaltungen ähnlicher Alt.

§4
Zweckerfüllung, -erreichung, -Verwirklichung

(1) Der Verein verwirklicht seine Ziele durch ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte.
(2) Der Satzungszweck und die Beschaffung der für die Zweckverwirklichung notwendigen 

Mittel wird insbesondere erreicht durch
a) Mitgliedsbeiträge
b) Spenden (Geld- und Sachspenden)
c) Zuschüsse, die aus öffentlichen Mitteln bereitgestellt werden (Bund, Land, Landkreis, 

Stadt, übergeordnete Dachverbände)
d) Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen einschließlich deren Nebenleistungen 

(Garderobenaufbewahrung, Programmverkauf, u.ä.)
e) Kulturreisen
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§5
Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Der Verein verfolgt seine Ziele ausschließlich und unmittelbar durch eigenes Wirken auf 
steuerbegünstigter (gemeinnütziger) Grundlage im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“, §§51-68 AO (Abgabenordnung) in der jeweils gültigen 
Fassung.

(2) Der Kulturring ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.

(3) Etwaige Gewinne und alle sonstigen Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für die 
steuerbegünstigten (hier: gemeinnützigen) Zwecke verwendet werden.

(4) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder während der bestehenden 
Mitgliedschaft, bei ihrem Ausscheiden, bei Auflösung, bei Aufhebung des Vereins oder bei 
Wegfall seines bisherigen Zwecks keine Gewinnanteile aus Mitteln des Vereins oder des 
vorhandenen Vereinsvermögens.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(5) Der Verein darf darüber hinaus keine Personen durch Ausgaben, die den Zwecken des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigen.

§6
Mitgliedschaft

(1) Mitglieder können natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts 
sein. Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung erworben. Der Vorstand ist 
berechtigt, einen Beitritt durch schriftlichen Bescheid, ohne Angaben von Gründen, 
abzulehnen.

(2) Die Mitgliedschaft endet durch:
a) Tod - bei juristischen Personen durch Auflösung -
b) Austrittserklärung
c) Ausschluß

(3) Der Austritt kann nur zum Schluß einer Spielzeit erfolgen (30. Juni). Der Austritt muß 
spätestens bis zum 30. April schriftlich erklärt werden.

(4) Über den Ausschluß entscheidet der Vorstand. Er erteilt dem ausgeschlossenen Mitglied 
einen schriftlichen Bescheid. Der Vorstand kann ein Mitglied insbesondere dann 
ausschließen, wenn dieses dem Vereinszweck und den Vereinsinteressen zuwiderhandelt, 
oder wenn es trotz zweimaliger Mahnung den fälligen Beitrag nicht zahlt.

§7
Beiträge

Die Mitgliederversammlung entscheidet darüber, ob durch den Verein Beiträge und 
gegebenenfalls in welcher Höhe erhoben werden.
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§8
Organe

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§9
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens alle zwei Jahre vom Vorstand mit einer Frist von 
einer Woche und unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt 
durch öffentliche Bekanntmachung in den Peiner Tageszeitungen. Die 
Mitgliederversammlung ist vom Vorstand ferner einzuberufen, wenn 1/3 der Mitglieder dies 
schriftlich mit Angaben von Gründen verlangt.

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlußfähig.

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt über
a) die Entlastung des Vorstands
b) die Beiträge
c) Satzungsänderungen
d) Ehrenmitgliedschaften
e) die Auflösung des Vereins

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
Beschlüsse über Satzungsänderungen und der Beschluß über die Auflösung des Vereins 
bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder.

(5) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende des Vorstandes.

§10
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden und sechs 
weiteren Mitgliedern. Wird ein Geschäftsführer bestellt, gehört er dem Vorstand mit 
beratender Stimme an.

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der Vorsitzende, im Verhinderungsfälle der stell­
vertretende Vorsitzende.

(3) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten keine Vergütung.
(4) Der Vorsitzende und zwei weitere Vorstandsmitglieder werden vom Rat der Stadt Peine 

benannt, der stellvertretende Vorsitzende und ein weiteres Vorstandsmitglied vom Kreistag 
des Landkreises Peine. Das Stahlwerk in Peine benennt (unabhängig von seinen 
Eigentumsverhältnissen) ein Vorstandsmitglied. Dem Vorstand gehören kraft Amtes der 
Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Peine und der Hauptverwaltungsbeamte der Stadt 
Peine an. Sie können die Ausübung der Vorstandstätigkeit auf einen Mitarbeiter ihrer 
Behörde delegieren.
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(5) Die Entscheidungen des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Dem 
Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Peine sowie dem Hauptverwaltungsbeamten der 
Stadt Peine bzw. den von ihnen bestimmten Vertretern steht gegen die Haushaltsent­
scheidungen des Vorstandes ein Vetorecht zu.

(6) Der Vorstand wird auf Dauer von jeweils zwei Jahren bestellt. Vorstandsmitglieder können 
vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden, indem die zur Benennung der 
Vorstandsmitglieder Berechtigten ein anderes Vorstandsmitglied benennen.

§11
Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand ist zuständig für alle Angelegenheiten des Vereins, die nicht der Mitglieder­
versammlung Vorbehalten oder einem anderen Vereinsorgan oder dem Geschäftsführer 
ausdrücklich zugewiesen sind.

§12
Beirat

(1) Der Vorstand beruft einen Beirat.
(2) Dem Beirat sollen angehören:

a) Vertreter der Gewerkschaft
b) Vertreter des Jugendrings
c) Vertreter der karitativen Organisationen
d) Vertreter der Kirche
e) Vertreter der kulturellen Vereine
f) Vertreter der Presse
g) Vertreter der Schulen
h) Vertreter der Volkshochschule
i) Vertreter der Wirtschaft

(3) Der Beirat hat die Aufgabe, die Arbeit des Vereins zu unterstützen, insbesondere Anregungen 
für die Kulturarbeit an den Vorstand heranzutragen.

§13
Geschäftsführer

(1) Der Vorstand kann einen Geschäftsführer bestellen. Dieser ist dem Vorstand für eine 
geregelte Geschäftsführung verantwortlich.

(2) Dem Geschäftsführer kann vom Vorstand für einzelne Rechtsgeschäfte oder für einen Kreis 
von Rechtsgeschäften Vollmacht erteilt werde. Der Vorstand kann ihn ermächtigen, 
Zahlungsanweisungen bis zu einer bestimmten Höhe zu unterzeichnen.

(3) Für die Tätigkeit als Geschäftsführer ist eine Geschäftsanweisung zu erlassen.



-5-

- Vorsitzender des Kulturrings -
Peine, den 12.02.98

für das Protokoll

§14
Kassenprüfung

Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Peine überwacht die Rechnungs- und Kassenführung des 
Kulturrings. Es erstattet dem Vorstand spätestens drei Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres 
einen schriftlichen Bericht.

§15
Niederschriften

Über die Sitzungen der Organe sind Niederschriften zu fertigen und vom Vorsitzenden des 
Vorstandes und dem Protokollführer zu unterzeichnen.

§16
Auflösung, Verwendung des Vereinsvermögens

(1) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines 
steuerbegünstigten Zweckes fällt das vorhandene Vereinsvermögen der Stadt Peine zu, die es 
unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte ( gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche ) Zwecke zu verwenden hat.

(2) Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen darüber hinaus erst nach 
Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

Vermerk : Diese vom Vorstand und von der Mitgliederversammlung am 12. Februar 1998 
beschlossene Satzung tritt an die Stelle der bisherigen Satzung vom 
6. März 1997, eingetragen im Vereinsregister unter 17 VR 448.



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Ordnungswesen

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2024/009

öffentlich

26.01.2024

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung) 04.03.2024 Ö

Kreisausschuss (Vorberatung) 06.03.2024 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 06.03.2024 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 2.280,00 €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Kreisfeuerwehr:
Ernennung des stellvertretenden Abschnittsleiters Ost im 
Landkreis Peine
Beschlussvorschlag:
Herr Philipp Dahme wird mit Wirkung zum 01. Juli 2024 für die Dauer von sechs Jahren 
erneut in das Ehrenbeamtenverhältnis zum stellvertretenden Abschnittsleiter des 
Brandschutzabschnittes Ost im Landkreis Peine berufen.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Gemäß § 21 Abs. 3 Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) werden 
stellvertretende Abschnittsleiterinnen und Abschnittsleiter der Kreisfeuerwehrbereitschaften 
für die Dauer von sechs Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Über Ihre 
Ernennung beschließt der Kreistag nach Anhörung der Regierungsbrandmeisterin oder des 
Regierungsbrandmeisters auf Vorschlag der Mehrheit der Gemeindebrandmeisterinnen und 
Gemeindebrandmeister und der Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister des 
Landkreises im jeweiligen Brandschutzabschnitt.
Die laufende Wahlperiode des stellvertretenden Abschnittsleiters, Herrn Philipp Dahme, 
endet mit Ablauf des 30.06.2024
Die Gemeindebrandmeister / Stadtbrandmeister sowie die Ortsbrandmeisterinnen und 
Ortsbrandmeister des Brandschutzabschnitts Ost im Landkreises Peine haben in ihrer 
Sitzung am 07.11.2023 einstimmig vorgeschlagen, Herrn Dahme erneut zum 
stellvertretenden Abschnittsleiter Ost zu berufen.



Der Regierungsbrandmeister hat im Rahmen des notwendigen Anhörungsverfahrens keine 
Bedenken gegen die Ernennung erhoben. 

Ziele / Wirkungen:
Mit Zustimmung zur Beschlussvorlage wird die Vorschlagswahl umgesetzt. 

Ressourceneinsatz:
Die satzungsgemäß festgelegte Aufwandsentschädigung beträgt monatlich 190,00 €

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen
keine



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Ordnungswesen

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2024/012

öffentlich

30.01.2024

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung) 04.03.2024 Ö

Kreisausschuss (Vorberatung) 06.03.2024 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 06.03.2024 Ö

Im Budget enthalten: nein Kosten (Betrag in €): 0 €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Rettungsdienst: Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern
Beschlussvorschlag:
Die Entgelte werden ab dem 01.04.2024 gemäß der vorliegenden Entgeltvereinbarung 
erhoben.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Gemäß § 15 Abs. 1 und 2 Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) 
vereinbart der Träger des Rettungsdienstes mit den Kostenträgern auf Basis der 
vereinbarten wirtschaftlichen Gesamtkosten und der voraussichtlichen Einsatzzahlen für 
seine Rettungsdienstleistungen privatrechtliche Entgelte. Die Summe der Entgelte muss die 
vereinbarten Gesamtkosten decken. 

Für das Betriebsjahr 2023 wurden nach § 14 Abs. 1 NRettDG betriebswirtschaftliche 
Gesamtkosten in Höhe von 9.279.012,00 € mit den Kostenträgern vereinbart. Zur Ermittlung 
der zugrunde zu legenden Entgelte verringern sich diese Gesamtkosten um 1.613.026,00 € 
auf 7.665.986,00 €. Hierbei handelt es sich um noch bestehende Überdeckungen aus dem 
Vorjahr. Die jeweiligen Entgelte werden grundsätzlich ganzjährig kalkuliert, treten allerdings 
mit politischer Beschlussfassung und vorheriger Zustimmung der Kostenträger in Kraft. 

Die Budgets für die Jahre 2022 und 2023 konnten erst am 21.11.2023 in einem Paket mit 
den Kostenträgern abschließend verhandelt werden. Daher handelt es sich formal um die 
Entgeltvereinbarung 2022, die aber den Titel „Entgeltvereinbarung 2022 und 2023“ erhält. 



Nach dem Abschluss der Einsatzabrechnung der Einsätze aus 2023, wird die 
Entgeltvereinbarung 2024 geschlossen. Die nachstehenden Entgelte werden ab dem 
01.04.2024 erhoben.

Einsatzzahlen Entgelte 
in €

Abweichung 
in €

Leistungsart
IST 
2022

Hochrechnung 
2023

seit 
01.10.2022

ab 
01.04.2024

Krankentransport (KT) 5.799 5.340 167,70 € 188,00 € + 20,30 €
km-Pauschale KT
ab dem 51. Kilometer

2,00 €  2,00 € 0,00 €

Notfallrettung (NfR) 13.005 12.836 407,85 € 433,00 € + 25,15 €
km-Pauschale NfR
ab dem 51. Kilometer

2,75 € 2,75 € 0,00 €

Notarzteinsatz 1.574 1.400 433,00 € 455,00 € + 12,00 €
Notarztpauschale 1.574 1.400 256,00 € 267,00 € + 11,00 €
Fehleinsätze (nachrichtl.) 3.572

Ziele / Wirkungen:
Mit Abschluss der Entgeltvereinbarung wird eine rechtsverbindliche Einigung zwischen den 
Kostenträgern im Rettungsdienst und dem Landkreis Peine über die Erhebung von 
privatrechtlichen Entgelten im Rettungsdienst geschlossen.

Ressourceneinsatz:
Die finanziellen Ressourcen werden durch die Kostenträger im Rahmen der 
abrechnungsfähigen Einsätze bereitgestellt. Über- und Unterdeckungen werden über die 
nächste Entgeltvereinbarung verrechnet.

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

Entgeltvereinbarung LK Peine 2022 und 2023
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Vertragsnummer: 41 07 109 

 

Vereinbarung 

über die Erhebung von Entgelten im Rettungsdienst 

gemäß § 15 des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes (NRettDG) 

 

Zwischen 

 

dem Landkreis Peine 

Der Landrat 

Burgstraße 1, 31224 Peine 

(Träger des Rettungsdienstes) 

 

und 

 

der AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen,  

Hildesheimer Str. 273, 30519 Hannover 

 

den Ersatzkassen 

− Techniker Krankenkasse (TK) 

− BARMER 

− DAK-Gesundheit 

− Kaufmännische Krankenkasse - KKH 

− Handelskrankenkasse (hkk) 

− HEK - Hanseatische Krankenkasse 

 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 

vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Niedersachsen 

Schillerstr. 32, 30159 Hannover 

 

SVLFG als Landwirtschaftliche Krankenkasse,  

Im Haspelfelde 24, 30173 Hannover 

 

KNAPPSCHAFT – Regionaldirektion Nord 

Siemensstr. 7, 30173 Hannover 

 

BKK Landesverband Mitte 

Eintrachtweg 19, 30173 Hannover 

 

IKK classic,  

Tannenstraße 4 b, 01099 Dresden 

zugleich handelnd als Vertreterin der 

BIG direkt gesund, IKK gesund plus, IKK-Die Innovationskasse, IKK Südwest 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - DGUV, Landesverband Nordwest, 

Hildesheimer Str. 309, 30519 Hannover 

 

(Kostenträger) 

wird folgende Vereinbarung über die Erhebung von Entgelten im Rettungsdienst geschlossen: 
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§ 1 Allgemeines  

 

(1) Für den Zeitraum vom 01. Jan. 2022 bis 31. Dez. 2023 werden zwischen den Vertragspar-

teien Gesamtkosten in Höhe von 18.352.167 EURO vereinbart. Auf das Budgetjahr 2022 ent-

fallen hiervon 9.073.155 Euro und auf das Budgetjahr 2023 die Summe von 9.279.012 Euro. 

Als Entgeltberechnungsgrundlage werden zwischen den Vertragsparteien 7.665.986 Euro ver-

einbart. Die Abweichung zu den in Satz 2 genannten Gesamtkosten für das Jahr 2023 resultiert 

aus der kumulierten Überdeckung per 31.12.2022 in Höhe von 1.613.026 EURO.  

 

(2) Überdeckungen und Unterdeckungen werden gemäß den Richtlinien des Landesausschus-

ses Rettungsdienst ermittelt und Ausgleiche entsprechend dieser Richtlinien vorgenommen. 

 

(3) In den Gesamtkosten 2022 und 2023 sind Kosten für die Umsetzung des Notfallsanitäter-

gesetzes (Ausbildung und Ergänzungsprüfungen) enthalten. Dies umfasst für das Jahr 2022 

jeweils 7 Auszubildende beim ASB, 3 Auszubildende bei Firma Daetz und 6 Auszubildende 

beim DRK. Ein Nachweis über das fortlaufende Bestehen der Ausbildungsverhältnisse und 

die Anzahl der erfolgten Ergänzungs- bzw. Vollprüfungen ist den Kostenträgern jährlich bis 

zum 28.02. des Folgejahres zur Verfügung zu stellen. Sollte sich die Anzahl der Auszubilden-

den oder der Ergänzungsprüfungen verringert haben, sind die Minderkosten im Rahmen der 

nächsten Entgeltvereinbarung auszugleichen. 

 

 (4) Den vereinbarten Entgelten liegen für das Jahr 2023 folgende zu erwartende abrechen-

bare Einsatz- und Kilometerleistungen zugrunde 

 

Notfalleinsätze:                          12.836 mit 32.410 Kilometern außerhalb der 

Einsatzpauschale 

Qual. Krankentransporteinsätze:   5.340 mit 9.374 Kilometern außerhalb der  

Einsatzpauschale 

Notarzteinsätze:     1.400 

 

 

§ 2 Entgelte 

 

(1) Die Kostenträger zahlen ab dem 01. April 2024 bis zum Abschluss einer neuen Entgeltver-

einbarung die im Folgenden festgelegten Entgelte für jeden gemäß § 2 Abs. 2 NRettDG beför-

derten oder versorgten Patienten. 

 

(2) Alle Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass gegenüber den gesetzlichen Kranken-

kassen der Datenträgeraustausch nach § 302 SGB V für die Abrechnung gilt. Die vereinbarten 

Entgelte werden nach dem bundeseinheitlichen Positionsnummernverzeichnis verschlüsselt.  

 

 

(3) Notfalleinsatz (mit Sondersignal) 

• Die Einsatzpauschale beträgt (incl.  50 Kilometer) 433,00 EURO  

Fahrt zum Krankenhaus    Positionsnummer: 3 1 01 01 

Verlegungsfahrt     Positionsnummer: 3 1 01 03     

Sonstiges      Positionsnummer: 3 1 01 00 

 

Für jeden weiteren Kilometer    2,75 EURO 

                                                                                    Positionsnummer: 3 1 39 00 
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(4) Qualifizierter Krankentransporteinsatz 

• Die Einsatzpauschale beträgt (incl.  50 Kilometer) 188,00 EURO   

Fahrt zum Krankenhaus     Positionsnummer: 41 01 01 

Krankenhausentlassung     Positionsnummer: 49 01 01 

Verlegungsfahrt      Positionsnummer: 41 01 03     

Amb. Behandlung außerhalb eines Krankenhauses Positionsnummer: 41 01 20  

Dialysefahrt      Positionsnummer: 41 01 52  

Sonstiges      Positionsnummer: 41 01 00 

 

Für jeden weiteren Kilometer    2,00 EURO    

Positionsnummer: 4 1 39 00  

 

(5) Notarzteinsatz 

• Für den Einsatz eines Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) wird grds. je versorgten Verletz-

ten oder Erkrankten eine Pauschale von   445,00 EURO berechnet. 

(Ohne Notarztkosten)     Positionsnummer: 2 0 12 00  

 

Für den Einsatz eines Notarztes wird grds. je versorgten Verletzten oder Erkrankten eine 

zusätzliche Pauschale von    267,00 EURO berechnet. 

Fahrt zum Krankenhaus     Positionsnummer: 29 12 01     

Verlegungsfahrt      Positionsnummer: 29 12 03     

Behandlung vor Ort (kein Transport)   Positionsnummer: 29 12 40 

 

(6) Nicht Gegenstand dieser Vereinbarung sind Hilfeleistungen durch Sanitätsdienste, bei Ver-

anstaltungen, bei denen der Veranstalter den Sanitätsdienst bereitstellt oder bereitzustellen 

hat. 

 

(7) Einsätze ohne jede medizinische Hilfeleistung am Einsatzort und Todesfeststellungen sind 

Fehleinsätze und nicht vergütungsfähig.  

 

(8) Die Mitfahrt von Begleitpersonen ist kostenfrei. 

 

(9) Vom Träger des Rettungsdienstes müssen auch gegenüber Dritten ausschließlich die in die-

sem Vertrag vereinbarten Entgelte berechnet werden. 

 

(10) Für Leistungsempfänger, die kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung und 

nicht gesetzlich unfallversichert sind, obliegt die Begleichung der Entgelte dem Entgeltschuld-

ner. Entgeltschuldner ist, wer den Rettungsdienst für Beförderungen und (ambulante) ret-

tungsdienstliche Hilfeleistungen/Behandlungsmaßnahmen in Anspruch nimmt. Im Fall einer 

berechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag ist der Geschäftsherr i. S. d. § 677 des Bürgerli-

chen Gesetzbuches (BGB) Entgeltschuldner. Entgeltpflichtig ist auch der Auftraggeber (z. B. 

Krankenhäuser, die den Rettungsdienst mit der Durchführung sog. Konsiliarfahrten beauftra-

gen). Entgeltschuldner ist außerdem derjenige, der entweder vorsätzlich oder grob fahrlässig 

die Alarmierung eines Rettungsmittels grundlos auslöst (z. B. missbräuchliche Alarmierung) 

oder durch sein Verhalten oder seinen Zustand berechtigten Anlass zur Alarmierung gibt. Bei 

nicht oder beschränkt geschäftsfähigen Personen gelten hinsichtlich der Entgeltpflicht die 

Bestimmungen des BGB. Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuldner. 
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(11) Sofern ein qualifizierter Krankentransport nicht durch einen Vertragsarzt oder eine ärzt-

lich geleitete Einrichtung (z. B. Krankenhaus, Reha-Einrichtung) veranlasst wurde und daher 

keine ärztliche Verordnung vorliegt, weist der Träger die Notwendigkeit des qualifizierten 

Krankentransportes anhand des Einsatzprotokolls (gemäß Beschluss des Landesauschusses 

Rettungsdienst; Nds. MBl. Nr. 19 / 2006 S. 566) nach. Ein Vergütungsanspruch besteht nur, 

wenn die Notwendigkeit des qualifizierten Krankentransports durch die vollständigen und 

korrekten Angaben im Einsatzprotokoll begründet ist und der Einsatz über die Rettungsleit-

stelle angenommen und disponiert wurde. Hingegen ist bei Entlassungs- oder Verlegungs-

fahrten sowie bei ärztlichen Krankenhauseinweisungen weiterhin eine ärztliche Verordnung 

zwingend notwendig.  

 

(12) Es gelten die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung von 

Krankenfahrten, Krankentransportleistungen und Rettungsfahrten (Krankentransport-Richtli-

nien) in der jeweiligen Fassung. 

 

 

§ 3 Zahlungspflicht 

 

(1) Die Zahlungspflicht entsteht mit der Inanspruchnahme einer Leistung im Sinne des § 2 Abs. 

2 NRettDG. 

 

 

§ 4 Entgeltveranlagung, Fälligkeit 

 

(1) Die Abrechnung der Entgelte erfolgt durch den Landkreis Peine (Institutionskennzeichen: 600 

373 147). Änderungen sind rechtzeitig vorher bekannt zu geben. 

 

(2) Die Zahlung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Rechnungseingang bei dem jeweiligen 

Kostenträger. Die Frist beginnt mit dem Eingang der Abrechnung bei dem Kostenträger oder 

der von ihm benannten Abrechnungsstelle. Als Zahltag gilt der Tag der Überweisung oder 

Übersendung von Zahlungsmitteln oder der Tag der Übergabe des Überweisungsauftrages an 

ein Geldinstitut.  Fällt der Fälligkeitstag auf einen Feiertag oder einen Samstag oder Sonntag, 

verschiebt sich das Ende der Zahlungsfrist auf den nächstfolgenden Werktag. 

 

(3) Beanstandungen müssen innerhalb von 12 Monaten nach Rechnungseingang schriftlich 

geltend gemacht werden. Rückforderungen können - auch ohne Einverständnis des Vertrags-

partners/Beförderers – mit einer nachfolgenden Abrechnung verrechnet werden. Spätere 

Rückforderungen können nur mit dem Einverständnis des Vertragspartners/Beförderers ver-

rechnet werden; es sei denn, es liegt eine unerlaubte Handlung des Vertragspartners/Beför-

derers vor. 

 

(4) Mit Zahlung des vereinbarten Entgeltes sind sämtliche Forderungen des Trägers des Ret-

tungsdienstes gegenüber dem Zahlungspflichtigen ausgeglichen. 

 

(5) Zahlungen an eine Abrechnungsstelle erfolgen mit schuldbefreiender Wirkung für die Kos-

tenträger, wenn die Abrechnungsstelle Originalabrechnungsunterlagen einreicht. Die schuld-

befreiende Wirkung tritt auch dann ein, wenn die Rechtsbeziehungen zwischen der Abrech-

nungsstelle und dem Träger des Rettungsdienstes mit einem Mangel behaftet sind. Schädigt 

die Abrechnungsstelle anlässlich der Abrechnungen die Kostenträger, so haften der Träger des 

Rettungsdienstes und die Abrechnungsstelle (vgl. § 278 BGB). 
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(6) Der Träger des Rettungsdienstes und seine Beauftragten sind nicht berechtigt, gegenüber 

dem Versicherten oder seinen Angehörigen zusätzliche Zahlungen neben den vereinbarten 

Entgelten nach § 2 zu fordern oder anzunehmen.  

 

(7) Die Rechnung ergeht an die gesetzliche Krankenkasse oder an die Träger der gesetzlichen 

Unfallversicherung, wenn der Schuldner entsprechend versichert ist und dort ein Leistungs-

anspruch besteht. 

Die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung und Unfallversicherung sind insoweit Ent-

geltschuldner. 

 

 

§ 5 Statistik 

 

Der Träger des Rettungsdienstes stellt den Kostenträgern vierteljährlich, spätestens einen Mo-

nat nach Ablauf des Quartals, eine Excel-Einsatzstatistik zur Verfügung. 

 

 

§ 6 Datenschutz und Schweigepflicht 

 

(1) Der Träger und seine Beauftragten sind verpflichtet, die gesetzlichen Datenschutzbestim-

mungen (EU-DSGVO, SGB X, Landesdatenschutzgesetz, BDSG) einzuhalten.  

 

(2) Der Träger und seine Beauftragten haben die Maßnahmen zum Datenschutz und zur Da-

tensicherheit gem. Art. 32 EU- DSGVO insbesondere in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 

EU-DSGVO herzustellen und einzuhalten.   

 

(3) Der Träger und seine Beauftragten verpflichten sich, die im Rahmen dieses Vertrages be-

kanntwerdenden Daten wie beispielsweise Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, personenbe-

zogene Daten von Versicherten (wie z. B. Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Diagno-

sen und Krankheiten usw.) sowie alle zur Kenntnis gelangenden Informationen und Unterla-

gen vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Die Vertraulichkeitsverpflich-

tung gilt über die Dauer dieses Vertrages hinaus.   

 

(4) Die Daten dürfen nur im Rahmen der im Vertrag genannten Zwecke verarbeitet und ge-

nutzt und nicht länger gespeichert werden, als es für die Leistungserbringung und Abrechnung 

erforderlich ist. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben von dieser Regelung unberührt. 

  

(5) Der Träger und seine Beauftragten sind verpflichtet, gemäß Art. 9 Abs. 3 EU-DSGVO für die 

Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen nur Personen einzusetzen, die auf die Ver-

traulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz 

vertraut gemacht wurden sowie regelmäßig informiert und angewiesen werden (Datenge-

heimnis). Die Geheimhaltungspflicht reicht über das Vertragsende hinaus.  

  

(6) Der Träger und seine Beauftragten unterliegen hinsichtlich der Patientin/des Patienten und 

dessen/deren Daten nach den oben aufgeführten Absätzen der Schweigepflicht. Ausgenom-

men hiervon sind Angaben gegenüber den behandelnden Ärzten, dem Medizinischen Dienst 

der Krankenkassen (MDK) und der leistungspflichtigen Krankenkasse, soweit sie zur Erfüllung 

der gesetzlichen Aufgaben der Krankenkassen erforderlich sind. 
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§ 7 Inkrafttreten, Gültigkeit 

 

(1) Die Vereinbarung wird vom 01.04.2024 an geschlossen. 

 

(2) Die Vereinbarung gilt weiter, bis sie unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum 

Quartalsende schriftlich gekündigt oder bis eine neue Vereinbarung geschlossen wurde. 

 

(3) Die Ungültigkeit einer Regelung dieser Vereinbarung berührt nicht sie Wirksamkeit der 

Vereinbarung im Übrigen. Die Parteien werden unter Berücksichtigung des Vertragszwecks 

die ungültige durch eine gültige Regelung ersetzen. 

 

 

Peine,  

 

Landkreis Peine 

Der Landrat 

 

 

__________________________ 

 

 

 

__________________________ Walsrode, den _______________ 

AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen (AOKN) 

 

 

 

__________________________ Hannover, den ______________ 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 

Der Leiter der vdek-Landesvertretung Niedersachsen 

 

 

 

__________________________ Hannover, den ______________ 

DGUV, LV Nordwest, für alle UV-Träger 

 

 

 

__________________________ Hannover, den ______________ 

KNAPPSCHAFT – Regionaldirektion Nord 

 

 

 

__________________________ Hannover, den ______________ 

IKK classic  

-auch in Vertretung der im Rubrum genannten 

anderen Innungskrankenkassen 
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__________________________ Hannover, den ______________ 

BKK Landesverband Mitte 

Landesvertretung Niedersachsen 

und Sachsen-Anhalt 

 

 

__________________________ Hannover, den ______________ 

SVLFG als Landwirtschaftliche Krankenkasse 

 



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Ordnungswesen

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2024/014

öffentlich

30.01.2024

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung) 04.03.2024 Ö

Kreisausschuss (Vorberatung) 06.03.2024 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 06.03.2024 Ö

Im Budget enthalten: nein Kosten (Betrag in €): 0 €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Rettungsdienst: Erlass einer Gebührensatzung
Beschlussvorschlag:

Die Kosten für Rettungsdiensttransporte die nicht mit den Kostenträgern 
abgerechnet werden können, werden ab dem 01.04.2024 gemäß der vorliegenden 
Gebührensatzung erhoben.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Gemäß § 15 Abs. 1 und 2 Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vereinbart
der Träger des Rettungsdienstes mit den Kostenträgern, auf Basis der vereinbarten
wirtschaftlichen Gesamtkosten und der voraussichtlichen Einsatzzahlen, für seine 
Rettungsdienstleistungen privatrechtliche Entgelte. 
Da die Entgeltvereinbarung mit den gesetzlichen Krankenkassen vereinbart wird, gilt sie nur 
für gesetzlich Versicherte und für Leistungen die von den gesetzlichen Krankenkassen 
erstattet werden müssen. Transporte von privat Versicherten und Fahrten die nicht zu den 
Leistungen der ges. Krankenkassen zählen (z.B. Fahrten in und aus einer Kurzeitpflege), 
können nur direkt über eine Privatrechnung abgerechnet werden. Daher kann hierfür die 
Entgeltvereinbarung nicht als rechnungsbegründendes Dokument verwendet werden. 
Seit dem 01.01.2024 erfolgt bereits die Abrechnung für die o.g. Transporte über die 
genannte Gebührensatzung. Auf Grund des Beschlusses zu Vorlage 2024/12 zur 
Entgeltvereinbarung 2022 und 2023 ist, um die Gleichbehandlung sicherzustellen, die 
Anpassung der Tarife in der Rettungsdienstgebührensatzung erforderlich. 



Ziele / Wirkungen:
Mit Beschluss der Gebührensatzung wird eine rechtsverbindliche Einigung zwischen den 
Patientinnen und Patienten im Rettungsdienst (deren Transportkosten nicht mit den 
gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden können) und dem Landkreis Peine über 
die Erhebung von privatrechtlichen Gebühren im Rettungsdienst geschlossen.

Ressourceneinsatz:
Die finanziellen Ressourcen werden in der Regel durch die Kostenträger im Rahmen der 
abrechnungsfähigen Einsätze bereitgestellt. Über- und Unterdeckungen werden über die 
nächste Entgeltvereinbarung verrechnet.

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

Rettungsdienst Gebührensatzung LK Peine



S a t z u n g 
über die Erhebung von Benutzungsgebühren 

für den Rettungsdienst des Landkreises Peine 
vom 20.12.2023 

(Rettungsdienstgebührensatzung) 
zuletzt geändert am 06.03.2024 

 

 
Aufgrund der §§ 1, 2, 3, 14, 15, 15a und 16 des Niedersächsischen 
Rettungsdienstgesetzes (NRettDG) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der §§ 1 und 2 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Kreistag des 
Landkreises Peine in seiner Sitzung am 20.12.2023 folgende Satzung erlassen: 

 
 

§ 1 
Grundlagen und Geltungsbereich 

(1) Der Landkreis Peine ist Träger des Rettungsdienstes für sein Gebiet, das einen 
einheitlichen Rettungsdienstbereich bildet. Er führt den Rettungsdienst als Aufgabe 
des eigenen Wirkungskreises durch. Mit der Erfüllung der Aufgabe hat er zur 
eigenverantwortlichen Erledigung den Arbeiter Samariter Bund (Kreisverband 
Peine), die Rettungsdienst u. Krankentransport Daetz gGmbH und das Deutsche 
Rote Kreuz (Kreisverband Peine e. V.) nach § 5 NRettDG beauftragt.  

(2) Die Gebührensatzung gilt für alle Leistungen, die im Rettungsdienst des 
Landkreises Peine erbracht werden. 

 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige Leistungen 

(1) Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung werden für jede mit Leistungen der 
Notfallrettung, des Notfalltransports, des qualifizierten Krankentransportes und des 
Intensivtransportes (§ 2 Abs. 2 Nrn. 1, 2, 4 u. 3 Niedersächsisches 
Rettungsdienstgesetz [NRettDG]) beförderte oder versorgte Person erhoben, soweit 
die Leistungen im bodengebundenen Rettungsdienst durch Rettungsmittel (z. B. 
Rettungswagen [RTW], Krankentransportwagen [KTW] und Notarzteinsatz-
fahrzeuge [NEF]) erbracht werden.  

(2) Bei gleichzeitigem Einsatz von RTW und NEF wird sowohl für die Notfallrettung als 
auch für den Notarzteinsatz eine entsprechende Gebühr erhoben.  

(3) Einsätze ohne jede medizinische Hilfeleistung am Einsatzort und 
Todesfeststellungen sind Fehleinsätze und – vorbehaltlich des § 3 Abs. 2 – nicht 
gebührenpflichtig. 

 
 

§ 3 
Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig für die Leistungen des Rettungsdienstes sind die im 
Rettungsdienst beförderten oder versorgten Personen (Benutzer), die Auftrag 
gebenden Personen sowie diejenigen Personen, in deren Interesse die 
Rettungsdienstleistung erbracht wird sofern nicht eine Entgeltabrechnung über die 
Kostenträger im Sinne von § 15 NRettDG auf Grundlage einer gültigen 
Entgeltvereinbarung erfolgt. 



(2) Bei Fehleinsätzen ist diejenige Person gebührenpflichtig, die entweder vorsätzlich 
oder grob fahrlässig die Alarmierung des Rettungsmittels grundlos ausgelöst oder 
die Person deren Verhalten oder deren Zustand berechtigten Anlass zur 
Alarmierung gegeben hat.  

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 4 
Fälligkeit und Abrechnung der Gebühren 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht bei Beendigung der Fahrt. Die Gebühren werden in 
einem Gebührenbescheid vom Landkreis Peine festgesetzt und sind innerhalb von 
vier Wochen nach Bekanntgabe des Bescheides fällig und nach dort zu zahlen. 

 
 

§ 5 
Berechnung der Gebühren 

(1) Die Gebühren für die gebührenpflichtigen Leistungen sind nach dem in der Anlage 
beigefügten Gebührentarif zu berechnen. Die Abrechnung erfolgt auf der Basis der 
Einsatzdaten. Maßgeblich für die Bestimmung des Tarifes ist die durchgeführte 
Einsatzart. 

(2) Die Kilometerberechnung erfolgt grundsätzlich vom Standort des 
Rettungsfahrzeuges aus, an dem es sich zum Zeitpunkt der Alarmierung befunden 
hat. Als Endpunkt der Fahrt wird i.d.R. die Rettungswache des Rettungsmittels bzw. 
der Standort bei der Alarmierung zu einem Folgeeinsatz angenommen wobei auch 
die Leerfahrten bei der An- und Abfahrt vom oder zum Standort berechnet werden. 

(3) Für eventuelle Begleitpersonen (Verwandte, Pflegepersonal usw.) werden keine 
Beförderungsgebühren berechnet. 

(4) Bei Großschadensereignissen oder einem Massenanfall von Verletzten fallen die 
Gebühren nach dem Gebührentarif für jeden Betroffenen entsprechend der 
Vorgaben der Entgeltvereinbarung an, unabhängig von der Anzahl der eingesetzten 
Rettungsmittel oder der pro Fahrzeug Transportierten. 

 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. April 2024 in Kraft. 
 
 
 
Peine, 06.03.2024  
 
 
LANDKREIS PEINE  
Der Landrat  
 
 
 
Heiß 

 
 
 
 



 
 
16.30.93.22-2023/002266 

 
Gebührentarif 

 
zu der Satzung für den Rettungsdienst und den Krankentransport im Landkreis 
Peine in der Fassung vom 20.12.2023, zuletzt geändert am: 06.03.2014 
 

 
1. Notarzteinsatz 

Einsatzpauschale Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 445,00 € 
Einsatzpauschale Notarzt     267,00 € 

 
 

2. Notfallrettung 
Einsatzpauschale incl. 50km    433,00 € 
für jeden weiteren Kilometer    2,75€ 

 
3. Krankentransport 

Einsatzpauschale incl. 50 km    188,00 € 
für jeden weiteren Kilometer     2,00 € 

 
4. Sachtransporte 

Für den Transport von Arzneimitteln, Blutkonserven, Organen und ähnlichen 
Gütern nach § 2 Abs. 2 S. 2. NRettDG wird das Entgelt für einen 
entsprechenden qualifizierten Krankentransporteinsatz nach Gebührentarif Ziffer 
3. berechnet. 



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Rechnungsprüfungsamt

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2024/010

öffentlich

29.01.2024

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 06.03.2024 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 06.03.2024 Ö

Im Budget enthalten: nein Kosten (Betrag in €): 0 €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Prüfung der Rechnungs- und Kassengeschäfte des Kommunalen 
Arbeitgeberverbandes Niedersachsen e.V. (KAV Niedersachsen)
Beschlussvorschlag:
a) Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Peine übernimmt 
    entsprechend § 155 Abs. 2 NKomVG die Prüfung der Rechnungs- und 
    Kassengeschäfte für den Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V. 
    (KAV Niedersachsen) ab dem Jahresabschluss 2023.

b) Für die in Rechnung zu stellenden Kosten der Prüfung wird die „Satzung des 
    Landkreises Peine über die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit seines 
    Rechnungsprüfungsamtes“ in der jeweils gültigen Fassung angewendet.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:

Nach § 10 Ziff. 7 b) der Satzung des KAV Niedersachsen obliegt der 
Mitgliederversammlung u.a. die Aufgabe, für die Prüfung der Rechnungs- und 
Kassengeschäfte Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer zu bestellen. Seitens 
des KAV Niedersachsen ist ab der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 ein 
Wechsel der Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer beabsichtigt. An den 
Landkreis Peine ist die Bitte herangetragen worden, diese Aufgabe zu übernehmen.



Der Prüfungsaufwand ist mit einem Tag voraussichtlich relativ gering. Seitens des 
RPA bestehen daher keine Bedenken gegen die Übernahme der genannten 
Aufgaben.

Dem Kreistag wird vorgeschlagen, die o.g. Aufgabe dem RPA gemäß § 155 Abs. 2 
NKomVG zu übertragen.

Die o.g. Gebührensatzung ist nur für die kreisangehörigen Gemeinden und andere 
Körperschaften des öffentlichen Rechts anwendbar. Der KAV Niedersachsen hat als 
eingetragener Verein, die Rechtsform einer juristischen Person des privaten Rechts. 
Daher bedarf es einer Regelung über die Erhebung von Gebühren im Fall der 
Übernahme der Prüfungstätigkeiten für den KAV Niedersachsen. Nach der „Satzung 
des Landkreises Peine über die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit seines 
Rechnungsprüfungsamtes“ in der aktuell geltenden Fassung werden Gebühren i.H.v. 
656,00 € je Prüfungstag bzw. 82,00 € je Prüfungsstunde entsprechend der 
tatsächlichen Prüfungszeit berechnet.

Schlussfolgerung:

Dem Kreistag wird vorgeschlagen, die o.g. Satzung in der jeweils gültigen Fassung 
für anwendbar zu erklären und dem KAV Niedersachsen die dort festgelegten 
Gebührensätze in Rechnung zu stellen.

Anlagen
---



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Referat Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2024/030

öffentlich

19.02.2024

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 06.03.2024 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 06.03.2024 Ö

Im Budget enthalten: nein Kosten (Betrag in €): 5.000 €/Jahr

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz ja

Beitritt zum Verein Wasserstoff Campus Salzgitter e.V.
Beschlussvorschlag:
Der Landkreis Peine tritt dem Verein Wasserstoff Campus Salzgitter e.V. bei.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:

Das Ziel des Wasserstoff Campus Salzgitter e.V. ist die Unterstützung der Region 
SüdOstNiedersachsen beim Aufbau einer regionalen Wasserstoffwirtschaft und der 
Entwicklung zu einer Leuchtturmregion für die Dekarbonisierung der Industrie, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Zu diesem Zweck engagiert sich der Campus in Forschungsprojekten, um 
notwendige Infrastruktur, Geschäftsmodelle und Technologien zu erforschen, zu entwickeln 
und auf den Weg zu bringen. 

Die Themen adressieren die gesamte Wasserstoffwertschöpfungskette und unterstützen 
bzw. erweitern die Geschäftsmodelle der regionalen Unternehmen mit dem Ziel, positiv zu 
den Klimazielen der Energiewende beizutragen. Dazu sollen die wichtigsten Akteure aus 
Industrie, Politik und Wissenschaft unter einem Dach des Wasserstoff Campus 
zusammengebracht werden, um gemeinsam Mehrwerte für den Campus und die Region zu 
schaffen. 

Der Austausch innerhalb des Netzwerkes ermöglicht einen Wissenstransfer über die 
Unternehmensgrenzen hinaus, um Projekte zu beschleunigen und weitere Maßnahmen in 
der Region voranzutreiben. Über den Aufbau gemeinsamer Formate, Infrastrukturen und 
Angebote vermittelt der Campus Themen der Wasserstoffwirtschaft und Dekarbonisierung 
verständlich und zielgruppengerecht. 



Ziele / Wirkungen:
Der Beitritt als ordentliches Mitglied zum Verein Wasserstoff Campus Salzgitter e.V. soll zur 
gemeinsamen Akquisition von Fördermitteln, zum gemeinsamen Aufbau von Infrastrukturen 
sowie zur Weiterbildung unterschiedlicher Zielgruppen und zur Sicherung der 
wirtschaftlichen Wertschöpfung unserer Region genutzt werden.

Klima-/Umwelt-/Naturschutz:
Die Entwicklung der Transformation fossiler Energieträger zur Wasserstoffenergie wird 
gefördert.

Ressourceneinsatz:
Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 5.000 €/Jahr wird aus dem Budget 20 (Klimaschutzagentur) 
und dem Produktsachkonto 56104000.4429600 (Mitgliedsbeiträge) gezahlt. Eine Deckung 
erfolgt aus dem Produktsachkonto 56104000.4291000 (Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen).

Schlussfolgerung:
Gemeinsam mit den regionalen Partnern, bestehend aus den Landkreisen und Städten, den 
Unternehmen, der Wissenschaft und der Gesellschaft, soll die Region SüdOstNiedersachsen 
wirtschaftlich weiterentwickelt werden. 

Anlagen
- Satzung des Vereins Wasserstoff Campus Salzgitter e.V.
- Beitragsordnung für den Wasserstoff Campus Salzgitter e.V.












